
 

3.1 Grundsätze 

 

3.1.1 

Alle Haupteingänge müssen hindernisfrei gestaltet sein. 

Es ist bedingt zulässig, Bauten ausschliesslich über einen Nebeneingang hindernisfrei zu erschliessen; dabei sind 

konzeptionelle und dispositive Vorgaben einzuhalten. 

 

3.1.2  

Niveauunterschiede müssen stufenlos mit Rampen oder Aufzügen überwindbar sein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Türen generell  Durchgänge  Durchgänge 

bis 60 cm Breite bis 2.00m Länge  

Procap Bauberatung  
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 Procap                   Bauberatung für hindernisfreies Bauen Kanton Baselland 

 c/o zeller baumanagement gmbh, Innere Margarethenstrasse 10, 4051 Basel  

 T+41 61 556 46 42                                    info@zellerbaumanagement.ch  

 

3.3.4 Türbedienung 

 

Manuell bediente Türen: Drücker in gut fassbarer Grösse und Form, Knauf und Muschelgriff sind nicht zulässig 

 

Manuell bediente Türen vorzugsweise ohne Türschliesser, Kraft zum Öffnen der Türen max. 30 N 

 

Türbedienung vorzugsweise automatisiert, vorzugsweise als Schiebetüre ausgebildet 

 

 

 

 

3.3.5 Windfänge 

 

3.3.5.1  

Mindestens 1,40 m x 1,40 m gross  

 

3.3.5.2  

Abstand zwischen den Schwenkbereichen von Türflügeln mindestens 0,60 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bedingungen  x = min. 0,60 m  /  x + y = min. 1,20 m  

sind einzuhalten, auch wenn die Türen automatisiert sind  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


